
Finanzgerichtsordnung -FGO- 
Abschnitt III Ehrenamtliche Richter 

 
§ 16 

Der ehrenamtliche Richter wirkt bei der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfindung mit gleichen 
Rechten wie der Richter mit. 
 
 

§ 17 
Der ehrenamtliche Richter muss Deutscher sein. Er soll das 25. Lebensjahr vollendet und seinen 
Wohnsitz oder seine gewerbliche oder berufliche Niederlassung innerhalb des Gerichtsbezirks haben. 
 
 

§ 18 
(1) Vom Amt des ehrenamtlichen Richters sind ausgeschlossen 
 

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten oder innerhalb der letzten zehn Jahre wegen einer Steuer- oder 
Monopolstraftat verurteilt worden sind, soweit es sich nicht um eine Tat handelt, für die 
das nach der Verurteilung geltende Gesetz nur noch Geldbuße androht, 

2. Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben ist, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, 

3. Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgebenden Körperschaften des 
Landes besitzen. 

(2) Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht zu ehrenamtlichen Richtern berufen 
werden. 
 

§ 19 
Zum ehrenamtlichen Richter können nicht berufen werden  
  

1. Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden 
Körperschaften eines Landes, der Bundesregierung oder einer Landesregierung, 

2. Richter, 

3. Beamte und Angestellte der Steuerverwaltungen des Bundes und der Länder, 

4. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, 

5. Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Steuerberater, Mitglieder Geschäftsführungs- 
und Aufsichtsorgane von Berufsausübungsgesellschaften im Sinne der 
Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und des 
Steuerberatungsgesetzes, ferner Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer und Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig 
besorgen. 

 
§ 20 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen Richters dürfen ablehnen  
  

1. Geistliche und Religionsdiener,  

2. Schöffen und andere ehrenamtliche Richter,  

3. Personen, die zwei Amtsperioden lang als ehrenamtliche Richter beim Finanzgericht 
tätig gewesen sind, 

4. Ärzte, Krankenpfleger, Hebammen, 

5. Apothekenleiter, die kein pharmazeutisches Personal beschäftigen, 

6. Personen, die die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
erreicht haben. 

 (2) In besonderen Härtefällen kann außerdem auf Antrag von der Übernahme des Amtes befreit 
werden. 



§ 21 
(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist von seinem Amt zu entbinden, wenn er  
 

1. nach den §§ 17 bis 19 nicht berufen werden konnte oder nicht mehr berufen werden 
kann oder 

2. einen Ablehnungsgrund nach § 20 Abs. 1 geltend macht oder 

3. seine Amtspflichten gröblich verletzt hat oder 

4. die zur Ausübung seines Amtes erforderlichen geistigen oder körperlichen Fähigkeiten 
nicht mehr besitzt oder 

5. seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche oder berufliche Niederlassung im Ge-
richtsbezirk aufgibt. 

(2) In besonderen Härtefällen kann außerdem auf Antrag von der weiteren Ausübung des Amtes 
entbunden werden. 
(3) Die Entscheidung trifft der vom Präsidium für jedes Geschäftsjahr im Voraus bestimmte Senat in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 3 und 4 auf Antrag des Präsidenten des Finanzgerichts, in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 5 und des Absatzes 2 auf Antrag des ehrenamtlichen Richters. Die 
Entscheidung ergeht durch Beschluss nach Anhörung des ehrenamtlichen Richters. 
(4) Absatz 3 gilt sinngemäß in den Fällen des § 20 Abs. 2. 
(5) Auf Antrag des ehrenamtlichen Richters ist die Entscheidung nach Absatz 3 aufzuheben, wenn 
Anklage nach § 18 Nr. 2 erhoben war und der Angeschuldigte rechtskräftig außer Verfolgung gesetzt 
oder freigesprochen worden ist. 

 
 

§ 22 
Die ehrenamtlichen Richter werden für jedes Finanzgericht auf fünf Jahre durch einen Wahlausschuss 
nach Vorschlagslisten (§ 25) gewählt. 

 
 

§ 23 
(1) Bei jedem Finanzgericht wird ein Ausschuss zur Wahl der ehrenamtlichen Richter bestellt. 
(2) Der Ausschuss besteht aus dem Präsidenten des Finanzgerichts als Vorsitzendem, einem durch 
die Oberfinanzdirektion zu bestimmenden Beamten der Landesfinanzverwaltung und sieben 
Vertrauensleuten, die die Voraussetzungen zur Berufung als ehrenamtlicher Richter erfüllen. Die 
Vertrauensleute, ferner sieben Vertreter werden auf fünf Jahre vom Landtag oder von einem durch ihn 
bestimmten Landtagsausschuss oder nach Maßgabe der Landesgesetze gewählt. In den Fällen des § 
3 Abs. 2 und bei Bestehen eines Finanzgerichts für die Bezirke mehrerer Oberfinanzdirektionen 
innerhalb eines Landes richtet sich die Zuständigkeit der Oberfinanzdirektion für die Bestellung des 
Beamten der Landesfinanzverwaltung sowie des Landes für die Wahl der Vertrauensleute nach dem 
Sitz des Finanzgerichts. Die Landesgesetzgebung kann in diesen Fällen vorsehen, dass jede 
beteiligte Oberfinanzdirektion einen Beamten der Finanzverwaltung in den Ausschuss entsendet und 
dass jedes beteiligte Land mindestens zwei Vertrauensleute bestellt. In Fällen, in denen ein Land 
nach § 2a Abs. 1 des Finanzverwaltungsgesetzes auf Mittelbehörden verzichtet hat, ist für die 
Bestellung des Beamten der Landesfinanzverwaltung die oberste Landesbehörde im Sinne des § 2 
Abs. 1 Nr. 1 des Finanzverwaltungsgesetzes zuständig. 
(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, ein Vertreter der 
Finanzverwaltung und drei Vertrauensleute anwesend sind. 

 
 

§ 24 
Die für jedes Finanzgericht erforderliche Anzahl von ehrenamtlichen Richtern wird durch den 
Präsidenten so bestimmt, dass voraussichtlich jeder zu höchstens zwölf ordentlichen Sitzungstagen 
im Jahre herangezogen wird. 

 
§ 25 

Die Vorschlagsliste der ehrenamtlichen Richter wird in jedem fünften Jahr durch den Präsidenten des 
Finanzgerichts aufgestellt. Er soll zuvor die Berufsvertretungen hören. In die Vorschlagsliste soll die 
doppelte Anzahl der nach § 24 zu wählenden ehrenamtlichen Richter aufgenommen werden. 

 
 

§ 26 
(1) Der Ausschuss wählt aus den Vorschlagslisten mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der 
Stimmen die erforderliche Anzahl von ehrenamtlichen Richtern. 
(2) Bis zur Neuwahl bleiben die bisherigen ehrenamtlichen Richter im Amt. 
 



Auszug aus dem Deutschen Richtergesetz -DRiG- 
Abschnitt 6 Ehrenamtliche Richter 

 
§ 44a Hindernisse für Berufungen als ehrenamtliche Richter 

 
(1) Zu dem Amt eines ehrenamtlichen Richters soll nicht berufen werden, wer 
 

1.  gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat 
oder 

2.  wegen einer Tätigkeit als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im 
Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I 
S. 2272) oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
gleichgestellte Person für das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht geeignet ist. 

(2) Die für die Berufung zuständige Stelle kann zu diesem Zweck von dem Vorgeschlagenen eine 
schriftliche Erklärung verlangen, dass bei ihm die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 


